


Vorwort des Herausgebers der Reihe
“Polizei.Wissen”
Von Jonas Grutzpalk*

Ein Runderlass des NRW-Innenministers sah 1962 das „Ziel
des berufsethischen Unterrichts“ in der Polizei u.a. in der
„Schärfung des sittlichen Wertbewusstseins“ der Beamten.
Sie sollten für gut erkannte sittliche Maßstäbe „ihrem
Handeln im Beruf und Privatleben zugrunde legen“ können.
Die Aufgabe der berufsethischen Erziehung oblag dabei
den Vorgesetzten, der systematische berufsethische
Unterricht sollte von der Polizeiseelsorge getragen werden.
Begründet wurde das mit der „besonderen Bedeutung
christlicher Grundsätze für eine verantwortungsbewusste
Berufsauffassung.“

Der Erlass ist in gewisser Hinsicht typisch für die deutsche
Nachkriegszeit, in der den Kirchen eine besondere Aufgabe
bei der „Heilung zunächst im Geist“ (Ernst Jünger) nach
der Erfahrung der Nationalsozialismus zugedacht wurde. In
der Tat stieg die Mitgliederzahl der Kirchen nach dem
Krieg und erreichte 1961 ihren Höhepunkt als bundesweit
96,6% der Bevölkerung Mitglied entweder der katholischen
Kirche oder der EKD waren.

Schon 1970 allerdings ließ sich ein neuer Trend erahnen,
als „nur“ noch 93,6% der Bevölkerung einer Kirche
angehörten. 1980 waren noch 85,6%, 1990 73,3% und
heute sind nur noch knapp die Hälfte der Bundesbürger
(53,2%) Mitglied einer Kirche. Die Selbstverständlichkeit,
mit der sich das Innenministerium NRW 1962 auf



Kenntnisse „christlicher Grundsätze“ bei Polizeianwärtern
verlassen konnte ist nicht mehr begründet. Eine Studie des
Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD über
Glaubenswelten Jugendlicher spricht sogar von der ersten
post-christlichen Generation in Deutschland.

Das wirft die Frage auf, wie sich eigentlich ein „sittliches
Wertebewusstsein“ ohne Bezug auf religiöse Fundierungen
unterrichten lässt und auf welchem Wege Polizeibeamte
sittliche Maßstäbe eigentlich für gut erkennen. Muss gar
das Ende solcher Maßstäbe ausgerufen werden, um einem
rigoristischen Legalismus das Feld zu überlassen? Muss
sich Ethik überhaupt religiös begründen oder lässt sich
eine problembezogene Ethik denken? Oder eine Ethik
verantwortlichen Handelns?

Ich freue mich, dass wir im vierten Heft der Reihe
„Polizei.Wissen“ diesen Fragen nachgehen.

Jonas Grutzpalk

* Jonas Grutzpalk ist Professor für Sozialwissenschaften an der FHöV NRW
und Herausgeber der Heftreihe „Polizei.Wissen“.
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Einleitung des Heftherausgebers
von Michael Borowski**

Ethik und die Polizei – für manche Leser dürfte allein die
Wortkombination provokant sein. Nun müssen in einer Zeit
des Umbruches die Probleme, die tatsächlich bearbeitet
werden sollen, gut ausgewählt werden – Probleme hat man
immerhin genug. Ziel dieses Heftes ist daher nicht, so viel
wie möglich zu problematisieren, sondern anlässlich
einzelner Fragestellungen hinzusteuern zu Antworten –
Antworten, die sowohl für die wissenschaftliche Disziplin
der Ethik als auch für die berufliche Praxis der Polizei
adäquat sind. Ich hoffe, dass es uns in diesem Heft
gelungen ist, solche Antworten zu geben – und wo nicht,
dann zumindest zu solchen Antworten beizutragen.

„Das Wissen um die Pluralität der Meinungen
innerhalb der Polizei kann dazu beitragen, die
Scheu davor zu verringern, sich in der Diskussion
mit Kollegen/innen auch mit einer (echten oder
vermeintlichen) Minderheitsposition einzubringen.“

Die Beiträge in diesem Heft stammen größtenteils von
Personen, die in durchaus unterschiedlicher Weise Bezug
zu einer Institution haben, die die Polizei einerseits und die
Ethik andererseits miteinander verbindet: Die
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Nordrhein-
Westfalen. Beitragende sind also überwiegend Polizistinnen
und Polizisten (die an der FHöV NRW studiert haben und
nun in der Polizeipraxis stehen), und Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler (die z.B. Philosophie oder Theologie
studiert haben und nun in Forschung und Lehre stehen).



Das Heft richtet sich an alle, die sich in diesem Umfeld
bewegen oder an Fragen der polizeilichen Berufsethik
Interesse haben.

Das vierte Heft in der Reihe „Polizei.Wissen“ stellt somit
ein Forum für den Austausch dar. Die einzelnen Beiträge
haben sich entwickelt aus Gegebenheiten, mit denen sich
die einzelnen Autorinnen und Autoren konfrontiert sehen.
Das Ergebnis entspricht einem „Querschnitt“ der
Interessen und Herausforderungen im Kontext polizeilicher
Berufsethik, den ich hier in den drei Gruppen
„Grundlagen“, „Überleitungen“, „Anwendungen“ und dem
„Schwerpunktthema Tod“ zusammenfasse.

Grundlagen

„Grundlagen“ bezieht sich dabei auf die Frage, was für
allgemeine Fragestellungen sich für die Ethik stellen.

(1) Sind Fragen der Moral solche, bei denen jeder selbst
wissen muss, was sie oder er für richtig hält? Eike
Bohlken sieht auch Positives in der verbreiteten Meinung,
dass die Ethik letztlich ein Austausch über Meinungen sei –
allerdings: Ethik im Allgemeinen und Polizeiliche
Berufsethik im Speziellen strebt nach einer objektiv
begründbaren Normativität: Es ist eben nicht „alles
subjektiv“, oder nur Ausdruck einer zufällig herrschenden
Meinung. Warum, das wird im ersten Beitrag in aller
gebotenen Kürze entwickelt.

(2) Mit der Frage nach dem Unterschied von Meinungen
und Wissen befinden wir uns mitten in einem
Grundsatzthema der Polizeilichen Berufsethik. Tobias
Trappe beschäftigt sich mit dem eigentlichen Wesen dieses



Faches: Mit einer Skizze der „Kernintuition der Ethik“ (also
dem, was man als die inhaltliche Grundannahme
Polizeilicher Berufsethik festhalten könnte) und des
„Kerninteresses der Ethik“ (also dem, was man als das
Anliegen Polizeilicher Berufsethik bezeichnen könnte) wird
das Fach in seiner Grundspannung charakterisiert, die in
der Lehre regelmäßig zu Verwirrungen führt: Dass es
„objektive“ Inhalte gibt, und dass gleichzeitig das
individuelle „Subjekt“ unausweichlich die moralische
Reflexion und Begründung prägt.

(3) Im Spannungsfeld zwischen dem Anspruch auf objektiv
begründbare Normativität und dem Anerkennen der
Individualität in der Ethik drängt sich die Frage auf: Was
sind in einer postmodernen, postchristlichen Gesellschaft
verbindliche Inhalte einer Moral für die Polizei? Kann es so
etwas wie verbindliche Moral überhaupt noch geben?
Damaris Borowski und ich haben uns dieser Frage
gewidmet. Unsere Antwort: Normative Moral für die Polizei
findet sich in Menschenwürde und Menschenrechten.
Menschenrechte sind nicht nur Rechte, sondern spiegeln
die fundamentalen Werte unseres Staates wider. Diese
Werte müssen nicht nur in rechtlicher Hinsicht gewahrt,
sondern darüber hinaus moralisch verinnerlicht – das heißt,
als persönliche Werte angeeignet und bewahrt – werden.

Überleitungen

Die folgenden drei Beiträge behandeln grundsätzliche
Herausforderungen der Polizeilichen Berufsethik, wobei
der erste Beitrag einen eher deduktiven Ansatz, die zwei
folgenden Beiträge einen eher induktiven Ansatz folgen:



(4) Wie schon die Autoren der ersten Beiträge ringt auch
Marcus Freitag mit dem Problem moderner Ungewissheit:
Das Subjekt wurde „fragmentiert und dezentriert“.
Allerdings leitet er über zu Grundelementen einer Haltung,
die auch in einer individualistischen, pluralistischen und
auf Gleichheit fixierten Gesellschaft als normativ gelten
können, die er an drei Forderungen aufhängt: dem
Toleranzgebot, der Begründungspflicht und der
Verantwortungsakzeptanz. Was sich für Marcus Freitag
dahinter verbirgt, findet sich in seinem Beitrag.

(5) Die folgenden zwei Beiträge decken gewissermaßen
das Spektrum polizeilicher Berufsethik ab. Auf der Ebene
der einzelnen Polizeibeamtin, bzw. des einzelnen
Polizeibeamten bewegt sich Jeannette Tielkemeier:
Anhand eines fiktiven Falles für den Wach- und
Wechseldienst entwickelt sie in dem Beitrag Ansätze für
eine rechtliche sowie Ansätze für eine ethische Reflexion,
die exemplarisch verschiedene moralische Konflikte
anreißt. Neben den konkreten Ansätzen wird
herausgestellt: Polizeiliches Handeln ist immer komplex
und braucht deshalb die Reflexion der Moral – und damit
ethische Bildung.

(6) Auf organisationsbezogener Ebene beschäftigen sich
Vanessa Salzmann und Frauke A. Kurbacher mit den
NSU-Fällen: Hier waren es weniger subtile Entscheidungen
von Einzelnen, die zu vergleichsweise überschaubaren
Folgen führten, sondern organisationale Handlungslogiken,
welche „in Krisensituationen eine strukturell bedingte
Betriebsblindheit“ zur Folge hatten. Vanessa Salzmann und
Frauke A. Kurbacher zeichnen anhand der NSU-Morde die
Gefahren einer unterschwelligen Mehrheitslogik nach, die
durch ein „generelles Verantwortungsproblem“ ein



beunruhigendes Maß angenommen hätte. Lehren lassen
sich dennoch daraus ziehen – auch hierauf gehen die
Autorinnen ein.

Anwendungen

Unter „Anwendungen“ finden sich Beiträge, die sich mit
konkreteren Einzelfragestellungen beschäftigen.

(7) Mit Fokus auf die Frage nach der Begründung von
polizeilichem Einsatz auf Gewalt schlägt Jonas Grutzpalk
vor, es mit Machiavelli zu halten: Gewalt nicht einzusetzen
kann „dumm“ sein – sie falsch einzusetzen aber auch. Der
Beitrag entwickelt vier Prinzipien zum klugen Einsatz von
Gewalt anhand Machiavellis „Der Fürst“ und Erica Benners
„Machiavelli’s Ethics“.

(8) Um ein anderes Anwendungsgebiet geht es bei
Philipp Krüger: Racial Profiling. Neben den rechtlichen
Grenzen werden verschiedene pragmatische Gründe ins
Feld geführt: Racial Profiling sei demnach nicht nur eine
Gefahr für das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei,
sondern auch eine Vergeudung gerade der polizeilichen
Ressourcen, die man durch Racial Profiling schonen wolle.

(9) Ein drittes Thema praktischer polizeilicher Berufsethik
bearbeitet Mark Maiwald: Besteht eine moralische
Verpflichtung von Polizeibeamten, das Fehlverhalten von
Kollegen zu verschweigen? Der Beitrag beantwortet diese
Frage, indem insbesondere der Frage nachgegangen wird,
ob eine solche Verpflichtung aufgrund des besonderen
kollegialen Verhältnisses unter Polizeibeamten besteht.

Schwerpunktthema Tod



Ein Thema, das in der polizeilichen Berufsethik einen
festen Platz hat, ist der Tod. Dieser Schwerpunkt ergibt
sich nicht durch eine „Setzung von oben“. Vielmehr ist es
der Polizeialltag „auf der Straße“ der es unumgänglich
macht, sich mit den Polizeibezügen zu einem der Themen
auseinanderzusetzen, mit denen die Gesellschaft die
Konfrontation im Allgemeinen scheut.

(10) So beschäftigen sich Pia Winkler und Alexander
Bentrup beide mit dem Thema des Suizids: Pia Winkler
stellt Fakten und Themen zum Suizid und dessen
Polizeibezug in Deutschland vor. Besonderen Raum
erhalten hier konkrete Einsatzkonstellationen und einige
der Fragen, die sich in der Lehre bei der diesbezüglichen
Moralreflexion stellen.

(11) Alexander Bentrup wirft im Anschluss daran die
Frage auf, ob die Polizei wirklich moralisch verpflichtet
sein kann, jeden Suizid verhindern zu müssen. Der Autor
führt verschiedene Argumente dafür ins Feld, warum es
moralisch geboten sein könnte, einen Suizid nicht zu
verhindern, kommt aber letztlich zu einem gegenteiligen
Ergebnis.

(12) In einem dritten Beitrag zum Schwerpunktthema Tod
beschäftigt sich Christoph Giersch mit der Frage nach
ethischen Leitlinien für den polizeilichen Umgang mit
Leichen. Neben Antworten auf diese konkrete Frage stellt
der Beitrag auch exemplarisch dar, wie Philosophen wie
Immanuel Kant und das Konzept der Menschenwürde auf
konkrete Fragen der Moral angewandt werden können.

Zum Schluss



Die Aufgaben der Ethik sind vielfältig. Auch die Frage nach
dem gelingenden Leben gehört zu dieser Disziplin. Und so
schließen wir das Heft mit einem Beitrag des US-
amerikanischen Soziologen Tony Waters. Der Autor
berichtet in seinem Beitrag (13) von einer seiner
Begegnungen in einem kalifornischen
Hochsicherheitsgefängnis, die er im Rahmen einer seiner
Studien im „Loch“ mit einem Gefangenen gemacht hat, der
– immerhin – nicht auf die Todesstrafe wartet. Und der uns
mitgibt: Hey, es könnte schlimmer sein!

Im letzten Beitrag (14) gebe ich einen kurzen Ausblick auf
das zurzeit in der Konzeption befindliche neue Lehrbuch
zur polizeilichen Berufsethik.

* Michael Borowski ist Lehrbeauftragter für Ethik an der FHöV NRW in
Bielefeld; er forscht zu Theologie und Wissenschaftstheorie an der Freien
Universität Amsterdam.



Meinung und Wissen in der polizeilichen
Berufsethik
von Eike Bohlken*

Auf den ersten Blick spielt der Begriff der Meinung in der
polizeilichen Berufsethik keine besondere Rolle, jedenfalls
nicht im Denken der Lehrenden. Bei den Studierenden
verhält es sich hingegen deutlich anders. Nach meinen
bisherigen Erfahrungen im Fach Ethik vertreten viele von
ihnen einen Subjektivismus, der darauf hinausläuft, dass in
moralischen Fragen jede/r seine eigene Meinung hat bzw.
„selbst wissen müsse“, wie er oder sie sich entscheidet.
Zwar diskutieren auch die betreffenden Studierenden
durchaus kritisch miteinander, scheinen dabei aber davon
auszugehen, dass es – vielleicht mit Ausnahme krasser
Extrempositionen – jedem überlassen bleibt, seine Meinung
zu ändern oder auch nicht.

„Die Thematisierung des Gewissens sollte so
gestaltet sein, dass sie zu der klaren
Differenzierung zweier Stufen führt, nämlich des
Gewissens als moralischem Gefühl auf der einen
und als Vermögen einer kritisch reflektierten
Entscheidung auf der anderen Seite.“

Ein solcher Subjektivismus ist insofern problematisch, als
er den Zugang zur Ethik als einer an objektiven Kriterien
ausgerichteten kritischen Hinterfragung moralischer
Positionen blockiert. Die Vorstellung eines in der
polizeilichen Berufsethik erwerbbaren
(Orientierungs-)Wissens wird damit darauf beschränkt,



moralische Problemsituationen schon einmal geistig
vorweggenommen zu haben und möglichst viele
Sachinformationen dazu zu sammeln. Das macht
tatsächlich einen nicht unerheblichen Bestandteil
polizeilicher Berufsethik aus. Was dabei aber zu sehr in den
Hintergrund rückt, ist das, was in der Modulbeschreibung
als „Sinn der Ethik“ bezeichnet wird. Dieser besteht meiner
Auffassung nach darin, eigene wie andere Positionen
kritisch zu hinterfragen, d.h. sie daraufhin zu überprüfen,
ob sie sich mit guten Gründen gegenüber weiteren
Akteuren als verbindlich rechtfertigen lassen. So wichtig es
ist, auf dieses Problem hinzuweisen, so sollte aber darüber
nicht übersehen werden, dass die studentische Auffassung
von ‚persönlicher Meinung‘ auch positive Aspekte enthält,
die es zu würdigen und zu verstärken gilt und an die sich
didaktisch anknüpfen lässt.

„Ich habe versucht, Stationen eines Weges zu
zeichnen, der vom Subjektivismus der persönlichen
Meinung hin zur (Polizei-)Ethik als
wissenschaftlicher Disziplin führt. Dieser Weg lässt
sich mit Platon als Weg von der Meinung hin zum
Wissen beschreiben.“

So kann die Gegenüberstellung verschiedener Meinungen
zu moralischen Problemen erstens die Pluralität von
Stimmen innerhalb der Polizei sichtbar machen, die nach
außen hin oft verdeckt ist. Zu realisieren, dass es auch in
der Organisation Polizei eine Vielfalt kontroverser Stimmen
gibt, ist deshalb wichtig, weil es die Einsicht fördert, dass
Polizei keineswegs den monolithischen Block einer nach
außen hin zu vertretenden Einheitsmeinung darstellt, an
die sich junge Polizisten/innen anzupassen hätten! Das


